
 

 

Gemeinde Oberdorf Nr. 218/26 
 

 

 

 

 

E I N L A D U N G 

Z U R 
 

 

 

E I N W O H N E R G E M E I N D E V E R S A M M L U N G 

vom Dienstag, 23. Juni 2026, um 19.00 Uhr 

in der Mehrzweckhalle der Primarschule Oberdorf 

 

 

Traktanden: 
 

1) Genehmigung Protokoll Einwohnergemeindeversammlung vom 16.03.2026 
 

2) Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Oberdorf zur Prüfung 
des Projektierungskredits Wasserwerk z‘Hof 

 

3) Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Oberdorf für das Jahr 
2025 

 

4) Genehmigung Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde 
 

5) Änderung Verwaltungs- und Organisationsreglement § 4 Abs. 2 
 

6) Kredit über CHF 75‘000.00 inkl. MwSt. für die Erstellung der Ableitung von Oberflä-
chenwasser am Talweg 

 

7) Landverkauf Parzelle 1400 
 

8) Verschiedenes 
 - Schlussabrechnung Umbau Ortskern/Uli Schad-Platz 
 - Schlussabrechnung Sanierung Hintere Gasse inkl. Leitungsersatz 
  

 
 DER GEMEINDERAT 
 

 

 

Das Mitteilungsblatt mit den detaillierten Erläuterungen kann auf der Gemeindeverwaltung ein-

zeln oder als Abo bezogen werden. Ausserdem kann es auf unserer Homepage heruntergela-

den werden: https://www.bl-oberdorf.ch/politik/gemeindeversammlung 
 

Sie erreichen uns unter: Tel. 061 965 90 90 oder info@bl-oberdorf.ch 

 

Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die an der Einwohnergemeindeversammlung eine eigene 

Präsentation zu einem Geschäft vorstellen möchten, bringen bitte ihren eigenen Laptop 

(HDMI-Anschluss) mit. 

https://www.bl-oberdorf.ch/politik/gemeindeversammlung
mailto:info@bl-oberdorf.ch
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Zu Traktandum Nr. 1 der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2026  

 
 

1. Genehmigung Protokoll Einwohnergemeindeversammlung vom 16.03.2026 
 

Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom Montag, 16.03.2026 um 19.00 Uhr in 

der Mehrzweckhalle der Primarschule Oberdorf 

 

Auszug aus dem Detailprotokoll: 

 

1. Genehmigung Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 04.12.2025 

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 04.12.2025 wird mit grossem 

Mehr, 1 Nein-Stimme und 7 Enthaltungen genehmigt und der Verfasserin verdankt.  

 

2. Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission – Bericht zur Verwendung des Bei-

trages der Gemeinde Oberdorf BL an den Fussballclub Oberdorf BL  

 Die Versammlung nimmt den Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 

zur Kenntnis. 

 

3. Investitionsbeitrag über CHF 290‘000.00 inkl. MwSt. für den Ersatz Kunstrasen und 

Arealanpassung z’Hof 

Der Antrag aus der Versammlung auf geheime Abstimmung wird mit 51 Ja-Stimmen und 

grossem Mehr Nein-Stimmen abgelehnt. 

 

Die Versammlung genehmigt den Investitionsbeitrag über CHF 290'000.00 inkl. MwSt. für 

den Ersatz Kunstrasen und Arealanpassung z’Hof mit 249 Ja-Stimmen, 48 Nein-Stimmen 

und 9 Enthaltungen. 

 

4. Planungskredit über CHF 250‘000.00 inkl. MwSt. für den Umbau des Verwaltungsge-

bäudes und der Primarschulliegenschaften 

Der Antrag aus der Versammlung auf Nichteintreten wird mit 34 Ja-Stimmen und grossem 

Mehr Nein-Stimmen abgelehnt. 

 

Die Versammlung genehmigt den Planungskredit über CHF 250'000.00 inkl. MwSt. für den 

Umbau des Verwaltungsgebäudes und der Primarschulliegenschaften mit 209 Ja-Stimmen, 

42 Nein-Stimmen und 38 Enthaltungen. 

 

5. Erheblicherklärung selbständiger Antrag Gemeindegesetz § 68 – Verkauf Parzelle 

1400 Kindergarten Talweg  

 Die Versammlung erklärt den selbständigen Antrag gemäss Gemeindegesetz § 68 – Ver-

kauf Parzelle 1400 Kindergarten Talweg mit 211 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 38 

Enthaltungen als erheblich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Zu Traktandum Nr. 2 der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2026 

 
 

2. Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Oberdorf zur 

Prüfung des Projektierungskredits Wasserwerk z’Hof 
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ANTRAG 
 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, den Bericht 

der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Oberdorf zur Prüfung des 

Projektierungskredit Wasserwerk z‘Hof zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu Traktandum Nr. 3 der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2026 

 
 

3. Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Oberdorf für 

das Jahr 2025 
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ANTRAG 
 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, den Bericht 

der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Oberdorf für das Jahr 2025 

zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu Traktandum Nr. 4 der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2026 

 
 

4. Genehmigung Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde 
 
Kernbotschaft / Ergebnisse 

Die Rechnung 2025 schliesst mit einem Ertragsüberschuss oder Gewinn von 

CHF 2 184 848.76 ab. Dies entspricht gegenüber dem Budget einer Verbesserung um 

CHF 3 221 530.76. Vor allem die Neubewertung von CHF 2.3 Mio. des Finanzvermögens – Par-

zellen an der Eimattstrasse und am Talweg – haben zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetra-

gen. Mit Beschluss vom 13. April 2026 hat der Gemeinderat entschieden, den Gewinn vollum-

fänglich dem Bilanzüberschuss zuzuweisen.  

 
 

 
  

Erfolgsrechnung / Verwendung Erfolg resp. der finanzpolitschen Reserve

Tsd. Franken RE 2024 BU 2025
1 RE 2025

RE 25 -

BU 25

Aufwand 13’554.7     14’428.9     13’139.9     -1’289.0       

Ertrag 13’554.7     13’392.2     15’324.7     1’932.5        

Ertragsüberschuss (+)
2

2’184.8       

Aufwandüberschuss (-)
2

-488.9         -1’036.7      3’221.5        

Einlage(+)/Entnahme(-) in/aus finanzpolitische/r Reserve -488.9         -763.6         -              

Saldo Erfolgsrechnung nach  Einlage/Entnahme in/aus Reserve

Ertragsüberschuss (+)
3

0 2’184.8       

Aufwandüberschuss (-)
4

273.1          

Finanzpolitische Reserve
5 1’346.2       -              1’346.2       1’346.2        

Bilanzüberschuss
6 2’316.2       2’043.1       4’501.0       2’184.8        

6
 Veränderung: Rechnung 2025 abzgl. Rechnung 2024.

Saldo Erfolgsrechnung vor  Einlage(+)/Entnahme(-) in/aus

finanzpolitische/r Reserve

4
 Verbleibender Aufwandüberschuss BU 2025 nach Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve gemäss AFP 2025 - 2029. Der verbleibende 

Aufwandüberschuss BU 2025 wird dem Bilanzüberschuss belastet.

1
 Die Werte des Bilanzüberschusses und der finanzpolitischen Reserve wurden gemäss des Aufgaben- und Finanzplans 2025 - 2029

übernommen.

2
 Von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigter Aufwandüberschuss für Budget 2025 und Gewinn Rechnung 2025.

3
 Von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigter Ertragsüberschuss der Rechnung 2024 und beantragter Gewinn Rechnung 2025.

5
 Finanzpolitische Reserve BU 2025: Gemäss AFP 2025 - 2029.
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Ohne den Sondereffekt der Landaufwertung hätte die Rechnung 2025 mit einen Aufwandüber-

schuss (Defizit) von CHF 104 561.24 abgeschlossen. 

 

 

Spezialfinanzierungen 

Die Spezialfinanzierungen (SF) – Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbe-

seitigung – weisen in der Rechnung 2025 ein negatives Ergebnis aus. Die Einzelheiten können 

der Jahresrechnung entnommen werden. 

 

Spezialfinanzierung Erfolg (Aufwand (-)-/Ertragsüber-
schuss (+) in CHF 

Budget 2025 

Erfolg (Aufwand (-)-/Ertragsüber-
schuss (+) in CHF 
Rechnung 2025 

Wasserversorgung –54 775 –21 000.38 

Abwasserbeseitigung –229 115 –280 380.25 

Abfallbeseitigung –14 875 –18 902.25 
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Überblick funktionale Gliederung 

9 Funktionen schliessen gegenüber dem Budget 2025 besser ab.  

 

Aus der untenstehenden Tabelle ist der Nettoaufwand nach Funktionen ersichtlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die detaillierten Erläuterungen zu den Abweichungen finden Sie in der Jahresrechnung. 
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(Verbesserung / Verschlechterung)

Kennzahlen

in Franken (Nettoaufwand) RE 2024 BU 2025 RE 2025
RE 25 -

BU 25

0 Allgemeine Verwaltung 909’231         894’980         861’032         -33’948         

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 582’637         772’893         658’283         -114’610       

2 Bildung 4’238’945      4’763’647      4’318’609      -445’038       

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 160’702         172’802         153’618         -19’184         

4 Gesundheit 1’642’415      1’484’400      1’573’505      89’105          

5 Soziale Sicherheit 1’268’623      1’541’245      1’219’724      -321’521       

6 Verkehr 494’428         507’510         428’279         -79’231         

7 Umweltschutz und Raumordnung 93’183          143’570         136’540         -7’031           

8 Volkswirtschaft 17’031          48’560          30’522          -18’038         

9 Finanzen und Steuern 9’407’195      9’292’925      11’564’961    2’272’036      

Aufwandüberschuss -1’036’682     3’221’531      

Ertragsüberschuss -                2’184’849      
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Entwicklung und Aufteilung von Aufwand und Ertrag 

Untenstehende Diagramme zeigen die Entwicklung der Aufwand- und Ertragsarten sowie die 

prozentuale Aufteilung. 

 
 

 

  

 

Übersicht der Entwicklung der Steuereinnahmen natürliche und juristische Personen 

Im Vergleich zum Budget resultieren Mehreinnahmen von CHF 315 543.83. Davon steuern die 

natürlichen Personen CHF 202 719.88 und die juristischen Personen CHF 112 823.95 bei. 

Im Berichtsjahr 2025 wurden netto CHF 4.9 Mio. Steuern vereinnahmt. 

 

Total Steuereinnahmen natürliche und juristische Personen 
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41%

15%

2%

1%

39%

2%

Aufteilung Aufwand RE 2025 (CHF 13.1 Mio.)

   30 Personalaufwand

   31 Sach- und übriger
Betriebsaufwand

   33 Abschreibungen

   34 Finanzaufwand

   35 Einlagen in Fonds u. SF

   36 Transferaufwand

   37 Durchlaufende Beiträge

   38 Ausserordentlicher
Aufwand

   39 Interne Verrechnungen

33%

10%

15%

2%

38%

2%

Aufteilung Ertrag RE 2025 (CHF 15.3 Mio.)

   40 Fiskalertrag

   41 Regalien und Konzessionen

   42 Entgelte

   43 Verschiedene Erträge

   44 Finanzertrag

   45 Entnahmen aus Fonds u. SF

   46 Transferertrag

   47 Durchlaufende Beiträge

   48 Ausserordentlicher Ertrag

   49 Interne Verrechnungen

RE 2024 BU 2025 RE 2025
RE 25 -

BU 25

Natürliche Personen 4’832’958.40  4’528’000.00  4’730’719.88  202’719.88            

Juristische Personen 194’371.45     144’500.00     257’323.95     112’823.95            

Total pro Jahr 5’027’329.85  4’672’500.00  4’988’043.83  315’543.83            

Veränderung ggü. Vorjahr 405’526.80     -39’286.02        
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Steuern natürliche Personen  

Die Aufgliederung der Steuereinnahmen der natürlichen Personen zeigt, dass die gesamten 

Steuereinnahmen des aktuellen Jahres um CHF 153 703.38 höher ausgefallen sind als bud-

getiert. Bei den Einkommenssteuern resultieren Mehreinnahmen von CHF 20 695.55 ggü. dem 

Budget. Aus den Sondersteuern resultieren Mehreinnahmen von CHF 96 858.55. 

Die Nachfakturierungen aus den Vorjahren betragen CHF 37 016.50. Das heisst, es wurden 

im vergangenen Rechnungsjahr zu wenig Steuereinnahmen abgegrenzt. Das musste korrigiert 

werden. 

In der Summe resultieren bei den natürlichen Personen Mehreinnahmen von  

CHF 202 719.88. 

 

Steuern juristische Personen 

Die Aufgliederung der Steuereinnahmen der juristischen Personen zeigt, dass die Steuerein-

nahmen des aktuellen Jahres um CHF 23 636.65 höher ausgefallen sind als budgetiert.  

Die Nachfakturierungen aus den Vorjahren, resp. die zu geringen Steuerabgrenzungen in 

den Vorjahren, von CHF 88 687.30 führten hauptsächlich dazu, dass das Total der Steuerein-

nahmen aus den Vorjahren der juristischen Personen um CHF 89 187.30 über dem Budget 

liegen. 

In der Summe resultieren bei den juristischen Personen Mehreinnahmen von  

CHF 112 823.95. 

 

RE 2024 BU 2025 RE 2025
RE 25 -

BU 25

Steuern aktuelles Jahr NP 4’574’100.74   4’540’000.00   4’693’703.38   153’703.38             

davon

Einkommenssteuern 3’933’497.75   3’950’000.00   3’970’695.55   20’695.55               

Sondersteuern 115’322.35     80’000.00       176’858.55     96’858.55               

Vermögenssteuern 369’875.45     360’000.00     363’307.85     3’307.85                 

Quellensteuern 155’405.19     150’000.00     182’841.43     32’841.43               

Steuern Vorjahre NP* 258’857.66     -12’000.00      37’016.50       49’016.50               

Total 4’832’958.40  4’528’000.00  4’730’719.88  202’719.88            

Steuerfuss 65% 65% 65%

* Tatsächliche Forderungsverluste und Eingang abgeschriebene Steuern NP aus den Vorjahren. Gemäss der 

Gemeinderechnungsverordnung dürfen mit Ausnahme der Steuerabschreibungen die Steuern Vorjahre nicht budgetiert werden. 

Diese sind mit dem Jahresabschluss abzugrenzen (Steuerabgrenzungsprinzip).

RE 2024 BU 2025 RE 2025
RE 25 -

BU 25

Steuern aktuelles Jahr JP 163’056.10     145’000.00     168’636.65     23’636.65               

davon

Ertragssteuern 128’858.70     110’000.00     133’035.45     23’035.45               

Kapitalsteuern 34’197.40       35’000.00       35’601.20       601.20                   

Steuern Vorjahre JP* 31’315.35       -500.00           88’687.30       89’187.30               

Total 194’371.45     144’500.00     257’323.95     112’823.95            

Ertragssteuer (Steuerfuss)
1 55% 55% 55%

Kapitalsteuer (Steuerfuss)
1 55% 55% 55%

* Tatsächliche Forderungsverluste und Eingang abgeschriebene Steuern NP aus den Vorjahren. Gemäss der 

Gemeinderechnungsverordnung dürfen mit Ausnahme der Steuerabschreibungen die Steuern Vorjahre nicht budgetiert werden. 

Diese sind mit dem Jahresabschluss abzugrenzen (Steuerabgrenzungsprinzip).
1
 Im Rahmen der Umsetzung der Steuervorlage 17 (SV17), erfolgt ab dem Jahr 2023 die Umstellung auf den Gemeindesteuerfuss. 

Die Ertrags- und Kapitalsteuer wird von der Staatssteuer berechnet.
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Finanz- und Lastenausgleich 

Aus dem Ressourcenausgleich (blaue Säule) resultieren im Berichtsjahr Mindereinnahmen von 

CHF 375'000 ggü. dem Budget. Grund ist die um CHF 152/EW bessere Steuerkraft von  

CHF 1 658/EW (BU: CHF 1 506/EW). 

 

Das Diagramm zeigt anschaulich die Beziehung von berechneter Steuerkraft und dem Aus-

gleichsniveau und der sich daraus ergebenden Zahlung aus dem horizontalen Finanzausgleich 

oder Ressourcenausgleich. 

 

Die Lastenabgeltungen (orange Säule) sind ebenfalls geringer als budgetiert ausgefallen. 

 

Aus dem Finanz- und Lastenausgleich (Funktion 9300) resultierten netto Einnahmen von CHF 

4.2 Mio. Das sind Mindereinnahmen von CHF 421 840 ggü. dem Budget. 
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Investitionsrechnung 

Im Rechnungsjahr 2025 haben die Investitionsausgaben CHF 434 213.80 und die Investitions-

einnahmen CHF 480 876.60 betragen. Daraus resultieren Nettoinvestitionen von minus  

CHF -46 662.80. 

Wegen höherer Einnahmen durch Anschlussbeiträge übersteigen die Investitionseinnahmen die 

Investitionsausgaben. 

Investiert wurde vor allem in den Aufgabenbereichen Bildung (Projektierung Erweiterung 

Schule), Verkehr und Umweltschutz und Raumordnung. Diesbezüglich in die Wasserversor-

gung und die Abwasserbeseitigung. 

 

Netto wurden im Berichtsjahr rund CHF 2.9 Mio. weniger investiert. Der geplante Kunstrasener-

satz und das Wasserwerk z’Hof wurden von der Bevölkerung an der Urne abgelehnt resp. von 

der Einwohnergemeindeversammlung zur Überarbeitung an den Gemeinderat zurückgewiesen. 

 
 

Zur Hauptsache verteilen sich die Nettoinvestitionen auf die Bereiche: 

 

Schulliegenschaften CHF 35 532.70 Vereinszimmer und Projektierung Erweiterung 
Primarschulhaus (Funktion: 2170). 

Verkehr CHF 105 491.50 für diverse Strassensanierungen  
(Funktion: 6150). 

Wasserversorgung CHF -150 931.68 für den Ersatz von Wasserleitungen, Projektie-
rung und Ablösung Leitsystem. Einnahmenseitig konnten höhere 
Anschlussbeiträge vereinnahmt werden (Funktion: 7101). 

Abwasserbeseitigung CHF -65 002.22 für den Ersatz einer Abwasserleitung. Einnah-
menseitig konnten höhere Anschlussbeiträge vereinnahmt wer-
den (Funktion: 7201). 

Raumordnung CHF 7 706.90 für die Überarbeitung des Zonenplans/-regle-
ments Siedlung (Funktion: 7900). 
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Investitionen Gesamthaushalt (Allg. Haushalt inkl. Spezialfinanzierungen) 

 
 
Investitionen allgemeiner Haushalt (exkl. Spezialfinanzierungen) 
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Selbstfinanzierung/Selbstfinanzierungsgrad 

Eine wichtige Kennzahl ist der Selbstfinanzierungsgrad (SFG). Die Kennzahl zeigt den Anteil 

der Nettoinvestitionen, die mit selbst erwirtschafteten Mitteln hat finanziert werden können. Ein 

SFG von 100 % bedeutet, dass die Nettoinvestitionen vollständig durch eigene Mittel erfolgten. 

Der SFG unterliegt i.d.R. hohen Schwankungen, weshalb eine Interpretation nur im mehrjähri-

gen Vergleich Sinn ergibt. 

 

Im Berichtsjahr 2025 wurde der Selbstfinanzierungsgrad korrigiert, da das Ergebnis mit 

- 4'563.1 % irreführend ist. Wenn die Nettoinvestitionen (Nenner) zahlenmässig negativ sind 

(- 46'662.80) und die Selbstfinanzierung (Zähler) positiv (2'129'256.74) wird der Selbstfinanzie-

rungsgrad auf 100 % gesetzt. 

 

Für den allgemeinen oder steuerfinanzierten Haushalt beträgt der SFG 1'441 %. 
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Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen Selbstfinanzierungsgrad

Der berechnete Selbstfinanzierungsgrad der Rechnung 2025 
ergibt -4'563.1%. Das ist irreführend.
Der Selbstfinanzierungsgrad wird auf 100% gesetzt, sofern 
die Nettoinvestitionen minus oder Null sind und die Selbst-
finanzierung positiv ist. 
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Finanzierungssaldo 

Neben der Selbstfinanzierung ist der Finanzierungssaldo ein wichtiger Indikator in Bezug auf 

die Finanzierung der Gemeinde. Der Finanzierungssaldo ist das Ergebnis aus der 

 

 Selbstfinanzierung CHF 2 129 259.74 

./. Nettoinvestitionen CHF –46 662.80 

 Finanzierungssaldo CHF 2 175 922.54 

 

Das Budget 2025 rechnete mit einem negativen Finanzierungssaldo von CHF –3.9 Mio. Der 

Finanzierungssaldo verbessert sich mit der Rechnung 2025 um CHF 6.1 Mio. 

 
 

Bilanz 

Die Bilanzsumme beträgt per Ende 2025 CHF 18.7 Mio. Das ist eine Zunahme von  

CHF 3.9 Mio. gegenüber der RE 2024. 
 

Das Finanzvermögen erhöht sich netto um CHF 4.2 Mio. auf CHF 11.6 Mio. Hauptgründe sind 

die Zunahmen der flüssigen Mittel um CHF 1.5 Mio., den kurzfristigen Geldmarktanlagen um 

CHF 1 Mio. und den Sachanlagen um CHF 1.5 Mio. 
 

Das Verwaltungsvermögen beträgt CHF 7.1 Mio. Das ist eine Abnahme um CHF 0.3 Mio. 
 

Das Fremdkapital ist netto um CHF 2 Mio. auf CHF 10.6 Mio. angewachsen. Hauptgrund ist die 

Darlehensaufnahme von CHF 2 Mio. 
 

Das gesamte Eigenkapital steigt netto um CHF 1.9 Mio. auf CHF 8.1 Mio. Hauptgrund hierfür 

ist die Zunahme des Bilanzüberschusses von CHF 2.2 Mio. zusammen mit den Abnahmen des 

Eigenkapitals der Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung 

von CHF 0.32 Mio. 
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Die folgende Tabelle zeigt die Bilanzentwicklung ab der Rechnung 2023. 
 

 
 

 
 

Bilanz

Tsd. Franken RE 2023 RE 2024 RE 2025
RE 25 - 

RE 24

Finanzvermögen (10) 8’857.2       7’393.1       11’614.9     4’221.8       

Verwaltungsvermögen (14) 7’202.2       7’423.2       7’088.3       -334.9        

Fremdkapital (20) 9’112.6       8’556.8       10’589.5     2’032.7       

davon: Darlehen 5’000.0       5’000.0       7’000.0       2’000.0       

Nettoschuld (20 - 10)
1 255.4         1’163.7       -1’025.4     -2’189.1     

Eigenkapital (29) 6’946.9       6’259.5       8’113.7       1’854.2       

davon: Spezialfinanzierung Wasserversorgung 1’041.1       1’094.9       1’073.9       -21.0          

            Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 1’006.7       776.8         496.5         -280.3        

            Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 109.4         93.9           74.9           -19.0          

            Finanzpolitische Reserve (294) 1’835.1       1’346.3       1’346.3       -             

            Bilanzüberschuss (299) EG Oberdorf 2’316.2       2’316.2       4’501.1       2’184.9       

Bilanzsumme 16’059.5     14’816.3     18’703.3     3’887.0       

1  
Minusvorzeichen bedeutet ein Nettovermögen / positiver Wert bedeutet Nettoschuld
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Das gesamte Eigenkapital (29), inkl. der Spezialfinanzierungen, der finanzpolitischen Reserve 

und des Bilanzüberschusses beläuft sich per Ende 2025 auf CHF 8.1 Mio. Das ist eine Zu-

nahme gegenüber der Rechnung 2024 von netto CHF 1.9 Mio. Hauptgrund hierfür ist die Zu-

nahme des Bilanzüberschusses von CHF 2.2 Mio. zusammen mit den Abnahmen des Eigenka-

pitals der Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung. 

 

Die finanzpolitische Reserve weist nach wie vor einen Bestand von CHF 1.3 Mio. auf.  

Der Bilanzüberschuss (BÜ; 299) beträgt neu CHF 4.5 Mio. Der Gewinn des Jahres 2025 wurde 

vollumfänglich dem Bilanzüberschuss zugewiesen. 

 

Nettoschuld 

Die Nettoschuld ist die Differenz aus Fremdkapital und Finanzvermögen. Verteilt auf alle Ein-

wohner*innen (EW) der Gemeinde ergibt sich die Nettoschuld je EW. Sie wird als Gradmesser 

für die Verschuldung der Gemeinde verwendet.  

Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Finanzvermögen in der Berichtsperiode stärker verbessert 

als sich das Fremdkapital erhöht hat. Das Fremdkapital weist per Ende 2025 einen kleineren 

Bestand als das Finanzvermögen aus. 

 

Die Nettoschuld hat sich per 31.12.2025 um CHF 2.2 Mio. auf CHF -1 Mio. verbessert und 

beträgt CHF -393 pro EW (RE 2024: CHF +448 pro EW). Somit verfügt die Gemeinde per 

31.12.2025 wieder über ein Nettovermögen. 
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ANTRAG 
 

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, die Jahresrechnung 2025 der Einwohnerge-

meinde in der vorliegenden Form zu genehmigen. 

 

 

Die detaillierte Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde kann ab sofort auf der Gemein-

deverwaltung bezogen oder von unserer Homepage unter www.bl-oberdorf.ch heruntergeladen 

werden. Besten Dank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bl-oberdorf.ch/
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Zu Traktandum Nr. 5 der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2026 

 
 

5. Änderung Verwaltungs- und Organisationsreglement § 4 Abs. 2 

 

Ausgangslage 

Unter §4 Abs. 2 des Verwaltungs- und Organisationsreglements ist folgendes festgehalten: 

 

«Die Einladung zur Gemeindeversammlung erfolgt in Form der Publikation im amtlichen Publi-

kationsorgan und eines Schreibens an alle Haushaltungen.» 

 

Der Abs. 1 desselben Paragrafen hält fest, dass die Stimmberechtigten spätestens 10 Tage vor 

der Einwohnerversammlung einzuladen sind. 

 

Erwägung 

Die Reglementsbestimmung von §4 Abs. 2 bedeutet, dass alle Haushaltungen das Einladungs-

schreiben erhalten. Die Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung (EGV) erfolgt bereits 

heute im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde (Oberbaselbieter Zeitung/ObZ). Die ObZ 

wird allen Haushaltungen jeden Donnerstag mit der Post zugestellt. Das Abo dafür bezahlt die 

Gemeinde. Zusätzlich wird die Einladung jeweils auch auf den digitalen Kanälen der Gemeinde, 

der Homepage und in der Gemeindenews-App, aufgeschaltet. 

Der Versand als Flugblatt in alle Haushaltungen verursacht einen unverhältnismässigen Auf-

wand auf der Verwaltung und ist mit Kosten von jährlich CHF 1'000.00 verhältnismässig teuer. 

Der Versand des Schreibens mit der Post in die Haushaltungen kann zudem bis zu 10 Tage 

dauern und ist deshalb unberechenbar. Gesetzlich ist der Versand eines Flugblattes nicht vor-

geschrieben. 

 

Das Gemeindegesetz des Kt. Basel-Landschaft hält unter § 46b folgendes fest: 
 

Publikation * 
 

1 Die Gemeinden führen oder bezeichnen ein amtliches Publikationsorgan. Sie publizieren da-

rin: * 

a. * die Einladungen zu den Gemeindeversammlungen oder zu den Einwohnerratssitzungen; 

 

Mit der vorgeschlagenen Änderung des Verwaltungs- und Organisationsreglements können auf 

materieller, finanzieller und personeller Ebene Ressourcen geschont werden. 

 

Änderung 

Das Verwaltungs- und Organisationsreglement soll an das übergeordnete Recht angepasst und 

wie folgt geändert werden: 

 

§4 
2 Die Einladung zur Gemeindeversammlung erfolgt in Form der Publikation im amtlichen Publi-

kationsorgan. und eines Schreibens an alle Haushaltungen. 

 

Die Änderung tritt nach der Genehmigung durch die Finanz- und Kirchendirektion Kanton Basel-

Landschaft auf den 01.01.2027 in Kraft. 

 

ANTRAG 
 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, der Änderung 
des Verwaltungs- und Organisationsreglements § 4 Abs. 2 zuzustimmen 



41 

 

Zu Traktandum Nr. 6 der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2026 

 
 

6. Kredit über CHF 75‘000.00 inkl. MwSt. für die Erstellung der Ableitung von 

Oberflächenwasser am Talweg 

 

Ausgangslage 

Bei Starkregenereignissen, welche immer mehr zunehmen, wurden in den letzten Jahren die 

Keller der obersten Liegenschaften am Talweg überflutet. Das Oberflächenwasser des Hangs 

oberhalb dieser Häuser sammelt sich auf dem «Schlittelweg» und fliesst in der Kurve mit hoher 

Geschwindigkeit gerade darüber hinaus, direkt in Richtung des obersten Hauses. Ein regelrech-

ter Bach entsteht, geführt durch die natürliche Geländemulde. Der «Schlittelweg» entwässert 

auf der ganzen Länge über die Schulter ins angrenzende Wiesland. Erst am unteren Ende gibt 

es einen Einlaufschacht mit einem zu klein dimensionierten Durchmesser der Anschlussleitung. 

Bei Starkregen schiesst das Oberflächenwasser weit oberhalb dieses Einlaufschachtes über die 

Strasse hinaus und verursacht Schäden an Gärten und Häusern. 

 

Erwägung 

Der «Schlittelweg» soll von etwas oberhalb der Kurve bis unten gefasst und entwässert werden. 

Das Oberflächenwasser wird durch mehrere Querrinnen und Einlaufschächte, sowie einer zu-

sätzlichen Drainageleitung entlang des Strassenrands gesammelt und mit einem neuen, genü-

gend gross dimensionierten Rohr in die bestehenden Leitungen im Talweg abgeleitet.  

 

Kosten 

Tiefbauarbeiten CHF 62'000.00 

Diverses CHF 5'000.00 

Unvorhergesehenes CHF 8'000.00 

Gesamtbetrag inkl. MwSt. CHF 75'000.00 

 

Finanzierung 

Verbuchung:  Investitionsrechnung – Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 

Abschreibungsdauer:  50 Jahre = CHF 1'500.00/Jahr 

Verbuchung Abschreibung: Erfolgsrechnung – Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 

 

 

ANTRAG 
 

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, dem Kredit über CHF 75‘000.00 inkl. MwSt. für 

die Erstellung der Ableitung von Oberflächenwasser am Talweg zuzustimmen. 
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Zu Traktandum Nr. 7 der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2026 

 
 

7. Landverkauf Parzelle 1400  
 

Rückblick  

An der Einwohnerversammlung vom 24. Juni 2025 haben die Stimmberechtigten den Verkauf 

der Parzelle 1400 (Kindergarten Talweg) mit 26 Ja und 29 Nein abgelehnt.  

 

Während den Sommermonaten wurde dem Gemeinderat mitgeteilt, dass das Land unterhalb 

der Gemeindeparzelle zwischen dem Mittleren Weg und dem Vogelackerweg verkauft werden 

soll.  

 

Der Gemeinderat hat aufgrund der geänderten Ausgangslage und Thematik den Verkauf noch-

mals auf die Traktandenliste der Einwohnerversammlung vom 15. Oktober 2025 gesetzt. Dem 

Antrag auf Nichteintreten wurde mit 39 Ja und 26 Nein zugestimmt.  

 

Antrag gemäss § 68 Gemeindegesetz (GemG)  

Am 26. Januar 2026 traf auf der Gemeindeverwaltung der Antrag gemäss § 68 GemG ein, dass 

der Verkauf der Parzelle 1400 an einer der nächsten Einwohnerversammlung traktandiert wer-

den soll. Als Grund werden die verpasste Diskussion und der Austausch von Argumenten durch 

den Beschluss auf Nichteintreten genannt.  

 

Vorgehen bei Anträgen gemäss § 68 GemG  

Der Gemeinderat kann eine Vorlage über den Antrag ausarbeiten. Er kann vorerst auch auf die 

Vorlage verzichten und den Antrag an der folgenden Gemeindeversammlung zur Erheblicher-

klärung unterbreiten.  

 

Die Ablehnung an der Einwohnerversammlung am 24. Juni 2025 und der Entscheid auf Nicht-

eintreten an der Einwohnerversammlung vom 15. Oktober 2025 hat der Gemeinderat als Ent-

scheide zu akzeptieren. Mit Eintreffen eines Antrages gemäss § 68 GemG seitens eines Ein-

wohners hat der Gemeinderat der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. März 2026 den 

Antrag zur Erheblicherklärung unterbreitet. Mit 211 Ja-Stimmen zu 23 Nein-Stimmen bei 38 Ent-

haltungen wurde der selbständige Antrag als erheblich erklärt.  

 

Finanzielle Lage 

Die Rechnungen der Gemeinde Oberdorf schlossen in den letzten Jahren zwar meistens besser 

als budgetiert ab, trotzdem musste die Gemeinde regelmässig Fremdkapital aufnehmen, um 

das laufende Geschäft finanzieren zu können. Das heisst, dass die Gemeinde aus dem Betrieb 

nicht genügend liquide Mittel generieren kann – auch im Rechnungsjahr 2025 nicht –, um einer-

seits den Betrieb und andererseits die Investitionen finanzieren zu können. Jede Massnahme, 

die einen Geldzufluss zur Folge hat, ist somit zu begrüssen. Denn nur mit liquiden Mitteln kön-

nen entweder bestehende Schulden bedient, der Betrieb und/oder Investitionen finanziert wer-

den. Unter dem Strich verzögert sich damit der Schuldenanstieg 

 

Landverkauf Talweg 

Dem Gemeinderat ist es wichtig, trotz der Investitionen die Höhe des benötigten Fremdkapitals 

so tief wie möglich zu halten und im Idealfall sogar abzubauen. Damit das gelingt, müssen ent-

weder aus dem Betrieb flüssige Mittel erwirtschaftet werden oder der Geldzufluss hat über an-

dere Massnahmen, z.B. Landverkauf, zu erfolgen. 
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Eine mögliche Einnahme kann mit dem Verkauf der Parzelle 1400 (alter Kindergarten im Talweg) 

generiert werden. Die Parzelle liegt an bester Wohnlage in der Gemeinde Oberdorf. Aufgrund 

der schwierigen finanziellen Situation wird es für die Gemeinde Oberdorf in absehbarer Zukunft 

nicht möglich sein, diese Parzelle selbst zu bebauen und zu nutzen. Deshalb ist der Gemeinde-

rat der Meinung, dass ein Verkauf der eigenen Nutzung vorzuziehen ist.  

 

Der durchschnittliche Landpreis in der Gemeinde Oberdorf belief sich im Jahr 2025 auf  

CHF 687.35. 

 

Die Parzelle soll im Bieterverfahren mit einem Startgebot von CHF 650.00/m2 zum Verkauf an-

geboten werden. Die Handänderungsgebühren sind hälftig vom Verkäufer und Käufer zu tragen. 

Der Abbruch des Gebäudes inkl. Garagen ist Sache des Käufers. 

 

 

ANTRAG 
 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, die Parzelle 
1400 (1‘543 m2) beim Talweg (alter Kindergarten) zu verkaufen.  
Der Verkauf erfolgt im Bieterverfahren.  
Das Startgebot liegt bei CHF 650.00/m2. 
Die Handänderungsgebühren sollen hälftig (50 % Verkäufer, 50 % Käufer) aufge-
teilt werden. 
Der Abbruch des Gebäudes inkl. Garagen ist Sache des Käufers. 
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Zu Traktandum Nr. 8 der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2026 

 

 
8. Verschiedenes 
 

 
 
1. Schlussabrechnung Umbau Ortskern/Uli Schad-Platz 
 
 
Kreditgenehmigung EWGV 28.03.2022 CHF 156‘000.00 inkl. MwSt.  
 

Kosten Umbau CHF 147‘748.15 inkl. MwSt. 
 
 

Kreditunterschreitung  CHF 8‘251.85 inkl. MwSt. 
 
 
Die GRPK hat an der Sitzung vom 27. März 2026 die Schlussrechnung der Investition geprüft 
und für in Ordnung befunden. 

 
 

ANTRAG 
 

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, die Schlussrechnung für den Umbau Orts-

kern/Uli Schad-Platz über CHF 147‘748.15 inkl. MwSt. zur Kenntnis zu nehmen. 

 
 
 
 
2. Schlussabrechnung Sanierung Hintere Gasse inkl. Leitungsersatz 
 
 
Kreditgenehmigung EWGV 14.12.2020 CHF 730‘000.00 inkl. MwSt.  
 

Kosten Sanierung inkl. Leitungsersatz CHF 675‘598.33 inkl. MwSt. 
 
 

Kreditunterschreitung  CHF 54‘401.67 inkl. MwSt. 
 
 
Die GRPK hat an der Sitzung vom 27. März 2026 die Schlussrechnung der Investition geprüft 
und für in Ordnung befunden. 

 
 

ANTRAG 
 

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, die Schlussrechnung für die Sanierung der Hin-

teren Gasse inkl. Leitungsersatz über CHF 675‘598.33 inkl. MwSt. zur Kenntnis zu 

nehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


